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A. SACHVERHALT 

Der Ortsgemeinderat von Kreimbach-Kaulbach hat in seiner Sitzung am 08.07.2020 den 
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage – Hör-
chenborn“ gefasst. In der Sitzung vom 27.07.2022 wurde der Satzungsbeschluss ge-
fasst. Die ortsübliche Bekanntmachung steht noch aus.  

In den durchgeführten Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit, der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden (gem. § 3 Abs. 1 BauGB, 
§ 4 Abs. 1 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB sowie § 4a Abs. 3 BauGB 
i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB) wurden Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen vor-
getragen. Die eingegangenen Anregungen und Hinweise wurden ausgewertet und bei 
der weiteren Planung entsprechend des Abwägungsergebnisses berücksichtigt.  

Gegenüber der Satzungsfassung des Bebauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage 
– Hörchenborn“ haben sich Änderungen ergeben, die nachfolgend erläutert werden. 

B. ÄNDERUNG VON MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BO-
DEN, NATUR UND LANDSCHAFT  

Im Rahmen eines Ortstermines zur Umweltbaubegleitung mit Vertretern der Unteren Na-
turschutzbehörde (UNB), der JUWI GmbH, dem Landwirt, der eventuell die Bewirtschaf-
tung der Photovoltaik- und Ausgleichsflächen übernehmen wird, sowie des Planungsbü-
ros BBP am 18.10.2022 wurde seitens des Landwirts und der UNB dargelegt, dass die 
Umsetzung der Maßnahme „M15 – Schutz des gesetzlich geschützten Grünlands wäh-
rend der Bauphase und Übertragung des Oberbodens auf die Ausgleichsfläche“ auf-
grund der Hanglage sowie des steinigen Untergrundes nicht praktikabel ist und nach 
gemeinschaftlicher Beratung wurde beschlossen, dass die Maßnahme M15 nicht durch-
zuführen ist.  

Des Weiteren wird vom Landwirt als angedachter Bewirtschafter der Flächen angemerkt, 
dass das Entfernen des Mahdguts unterhalb der Photovoltaik-Module, wie es in Maß-
nahme „M9 - Nutzungs- bzw. Pflegeregime des Grünlands“ festgesetzt wurde, nur unter 
sehr hohem Aufwand möglich sein wird, weshalb nach Abstimmung mit der UNB und 
JUWI GmbH beschlossen wird, dass das Mahdgut unterhalb der PV-Module verbleiben 
kann und nur zwischen den Modulreihen entfernt werden muss. Nach Abstimmung zwi-
schen UNB, Landwirt und der JUWI GmbH wird sich ebenfalls darauf geeinigt, dass die 
Mahd auch außerhalb der gemäß Maßnahme M9 festgesetzten Zeiträume zwischen 
Mitte August und Mitte März möglich ist, sofern durch eine fachkundige Person bestätigt 
wird, dass zum Mahdzeitpunkt keine Brutaktivität bodenbrütender Vogelarten stattfindet 
und dies im Anschluss durch die UNB genehmigt wird.  

Des Weiteren wurde nach Abstimmung mit der UNB beschlossen, dass bei der Aus-
gleichsfläche (Maßnahme M13) im Rahmen des Monitorings eine Anpassung der Be-
wirtschaftung hinsichtlich des Mahdzeitpunkts erfolgt.  

Die genannten Änderungen stehen in Abweichung zur Satzungsfassung des Bebau-
ungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage – Hörchenborn“.  
In nachgelagerten Abstimmungen zwischen der Unteren Naturschutzbehörde und der 
Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein wurde folgende Vorgehensweise beschlos-
sen: 
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1. Die Maßnahme „M15 – Schutz des gesetzlich geschützten Grünlands während der 
Bauphase und Übertragung des Oberbodens auf die Ausgleichsfläche“ wird ersatzlos 
gestrichen.  

2. Die Maßnahme „M9 – Nutzungs- bzw. Pflegeregime des Grünlands (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB)“ wird wie folgt geändert: 

Die mit Grünland bewachsenen Flächen des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
sind einmal jährlich zu mähen. Die Mahd soll vorrangig außerhalb der Brut- und Nest-
lingszeit bodenbrütender Vogelarten erfolgen, also zwischen Mitte August und Mitte 
März. Angrenzend an die plangebietszugewandte Seite der Umzäunung (ausgenom-
men Zufahrten) ist ein 2 m breiter Saumstreifen nur jedes 2. Jahr zu mähen.  

• Findet die Mahd zwischen Mitte August und Ende Oktober statt, ist diese auf 
zwei Mahdtermine aufzuteilen. Der zweite Mahdtermin hat frühestens vier Wo-
chen nach dem ersten zu erfolgen. Beim ersten Mahdtermin sind 50 % der 
Fläche zu mähen, beim zweiten Mahdtermin die verbleibende Fläche.  

• Eine Mahd während der Brut- und Nestlingszeit (Mitte März bis Mitte August) 
ist nur dann möglich, wenn vorab eine Prüfung auf Bruten durch eine ökologi-
sche Fachkraft erfolgt, deren Ergebnis zu dokumentieren und in einem ent-
sprechen-den Bericht der Unteren Naturschutzbehörde vorzulegen ist. Die 
Mahd ist erst nach Prüfung des entsprechenden Berichtes durch die Untere 
Naturschutzbehörde gestattet. Werden Brutaktivitäten festgestellt, ist eine 
Mahd während der Brut- und Nestlingszeit ausgeschlossen. 

Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. Hiervon ausgenommen sind die Flä-
chen unterhalb der Photovoltaik-Module. Die Entfernung des Mahdguts hat frühestens 
an dem auf die Mahd folgenden Tag, spätestens nach 14 Tagen zu erfolgen.  

Alternativ zur Mahd kann auch eine Beweidung mit Schafen erfolgen. Die Besatz-
dichte darf sechs Mutterschafe (0,6 Großvieheinheiten) pro ha nicht überschreiten. 
Die Beweidung soll vorrangig außerhalb der Brut- und Nestlingszeit bodenbrütender 
Vogelarten erfolgen, also zwischen Mitte August und Mitte März. 

• Eine Beweidung während der Brut- und Nestlingszeit bodenbrütender Vogel-
arten ist möglich, wenn der Zeitpunkt des Beweidungsbeginns vor der Brut- 
und Nestlingszeit bodenbrütender Vogelarten liegt. Eine ganzjährige Bewei-
dung (Stand-weide) ist bei Einhaltung des zulässigen Viehbesatzes (6 Mutter-
schafe pro ha) möglich. 

• Der Beginn der Beweidung innerhalb der Brut- und Nestlingszeit (Mitte März 
bis Mitte August) ist nur dann möglich, wenn vorab eine Prüfung auf Bruten 
durch ei-ne ökologische Fachkraft erfolgt, deren Ergebnis zu dokumentieren 
und in einem entsprechenden Bericht der Unteren Naturschutzbehörde vorzu-
legen ist. Die Beweidung ist erst nach Prüfung des entsprechenden Berichtes 
durch die Untere Naturschutzbehörde gestattet. Werden Brutaktivitäten fest-
gestellt, ist eine Beweidung ausgeschlossen. 

 

3. Die Maßnahme „M13 – Ausgleichsmaßnahme für gesetzlich geschütztes Grünland“ 
wird bezüglich der Bewirtschaftung der Maßnahmenfläche angepasst. Eine Mahd ist 
bereits ab dem 15. Juni eines Jahres möglich, sofern durch eine fachkundige Person 
bestätigt wird, dass zum Mahdzeitpunkt keine Brutaktivität bodenbrütender Vogelar-
ten stattfindet und dies im Anschluss durch die UNB genehmigt wird.  
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C. VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ 

Von der Kreisverwaltung, feuerwehrtechnischer Bediensteter, ging im Rahmen der 
durchgeführten Beteiligungsverfahren (gemäß 4 § Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB so-
wie § 4a Abs. 3 BauGB) keine Stellungnahme ein.  

In der Baugenehmigung vom 26.10.2022 wurden für die Genehmigung Nebenbestim-
mungen gem. § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz und Hinweise geltend gemacht, u.a. 
zum Thema Vorbeugender Brandschutz. Aufgrund des Vorbeugenden Brandschutzes 
wird in der Baugenehmigung gefordert, dass die im Bauantrag eingezeichnete ,,Zuwe-
gung temporär" aufgrund der durchgehenden Reiheninstallation als dauerhafte Zuwe-
gung hergestellt wird. 

Da im Bebauungsplan im Rahmen der Eingriffsregelung nur die dauerhaft angelegten 
Zuwegungen berücksichtigt worden sind, ist der zusätzliche Eingriff durch die aufgrund 
der Baugenehmigung geforderten dauerhaften Zuwegungen zu bilanzieren.  

Gemäß Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage 
– Hörchenborn“ vom Juli 2022 besteht ein Ausgleichsüberschuss von 4.001 m².  
Die Fläche der aufgrund brandschutztechnischer Vorgaben dauerhaft anzulegenden Zu-
wegung beträgt 1.137 m². Der Bau dieser geschotterten Zuwegung führt zu Eingriffen in 
den Boden sowie in Biotopstrukturen: 

Eingriffe in den Boden Fläche (m²) Fläche (m²) unter Berücksichtigung des Eingrifffaktors  

geschotterte Zuwegung 1.137 795,9* 

Eingriffe in die Biotop-
strukturen 

 
Ausgleichsbedarf unter Berücksichtigung des Ausgleichs-
verhältnisses 1:1 

Verlust Grünlandneuein-
saat 

1.137 1.137 

Eingriffe gesamt  1932,9 

*um die verminderte Eingriffswirksamkeit der Versiegelung der geschotterten Wege gegenüber einer voll-
versiegelten Fläche zu berücksichtigen, wird der Eingriffsfaktor 0.7 angesetzt     

Der Ausgleichsbedarf für den Bau der dauerhaften Zuwegung beträgt somit 1932,9 m². 
Dieser wird durch den bestehenden Ausgleichsüberschuss von 4.001 m² gedeckt, so-
dass keine zusätzlichen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden.   

 


